
Die Unterzeichner anerkennen und unterstützen die drei 
Ziele des internationalen „Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt“:

• Erhaltung der biologischen Vielfalt
• Nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile 
• Gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der    
 genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile

und verpflichten sich:

1. die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf 
 die biologische Vielfalt zu analysieren;

2. den Schutz der biologischen Vielfalt und die nachhaltige   
 Nutzung in das Umweltmanagementsystem aufzunehmen; 

3. eine verantwortliche Stelle im Unternehmen einzurichten,   
 die alle Aktivitäten im Bereich Biodiversität steuert und   
 der Geschäftsführung berichtet;

4. messbare und realistische Ziele zum verbesserten   
 Schutz der biologischen Vielfalt und ihrer nachhaltigen   
 Nutzung festzulegen, die alle zwei bis drei Jahre überprüft   
 und angepasst werden;

5. alle Aktivitäten und Erfolge im Bereich der biologischen   
 Vielfalt im Jahres-, Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbericht   
 zu veröffentlichen;  

6. Zulieferer über ihre Biodiversitätsziele zu informieren   
 und schrittweise einzubinden; 

7. Kooperationen mit potenziellen Partnern wie Natur-  
 schutzorganisationen, wissenschaftlichen oder    
 staatlichen Einrichtungen auszuloten, um im Dialog das   
 Fachwissen zu vertiefen und das Managementsystem   
 fortzuentwickeln.

Als Nachweis des fortdauernden Engagements wird der 
Initiative alle zwei Jahre ein Fortschrittsbericht vorgelegt. 
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